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E m p f e h l u n g e n  
der Ausschüsse 

U - AV - G - Wi - Wo 

zu Punkt … der 1036. Sitzung des Bundesrates am 29. September 2023 

31. Verordnung zur Durchführung des Bundes-
Immissionsschutzgesetzes (Verordnung zur Begrenzung der 
Emissionen flüchtiger organischer Verbindungen bei der 
Verwendung organischer Lösungsmittel in bestimmten Anlagen - 
31. BImSchV) 

A 

Der federführende Ausschuss für Umwelt,  

Naturschutz und nukleare Sicherheit (U),  

der Ausschuss für Agrarpolitik und Verbraucherschutz (AV) und  

der Wirtschaftsausschuss (Wi) 

empfehlen dem Bundesrat, der Verordnung gemäß Artikel 80 Absatz 2 des Grund-

gesetzes nach Maßgabe folgender Änderungen zuzustimmen: 

 

1. Zu § 2 Nummer 3 der 31. BImSchV 

In § 2 Nummer 3 ist das erste Wort „Altanlage“ durch die Wörter „bestehende 

Anlage“ zu ersetzen. 

Folgeänderung: 

In Anhang III ist im einleitenden Absatz 2 das Wort „Altanlagen“ durch die 

Wörter „bestehende Anlagen“ zu ersetzen. 
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Begründung: 

In der Verordnung wird nur an einer Stelle der Begriff „Altanlage“ verwendet. 
An sieben Stellen der Verordnung wird hingegen der inhaltlich gleichbedeu-
tende Begriff der „bestehenden Anlage“ verwendet. Um die Begrifflichkeiten 
zu vereinheitlichen ist daher bei den Begriffsbestimmungen in § 2 der Begriff 
„bestehende Anlage“ zu definieren und durchgehend zu verwenden.  

 

 

2. Zu § 2 Nummer 3 Buchstabe a Doppelbuchstabe cc der 31. BImSchV 

In § 2 Nummer 3 Buchstabe a Doppelbuchstabe cc sind die Wörter „[Datum des 

Inkrafttretens dieser Verordnung]“ durch die Wörter „[Datum des dem Tag des 

Inkrafttretens entsprechenden siebten, auf das Datum des Inkrafttretens dieser 

Verordnung folgenden Monats]“ zu ersetzen. 

Begründung: 

Die Änderung stellt sicher, dass § 2 Nummer 3 Buchstabe a Doppelbuchsta-
be cc einen eigenen Anwendungsbereich erhält. Die in der vorgelegten Ver-
ordnung enthaltene Formulierung enthält keinen über § 2 Nummer 3 Buchsta-
be a Doppelbuchstabe aa hinausgehenden Anwendungsbereich. Betreiber, die 
vor Inkrafttreten der neuen 31. BImSchV einen Genehmigungsantrag einge-
reicht haben, der zum Zeitpunkt des Inkrafttretens noch nicht verbeschieden ist, 
sollen – wie bisher – unter die Altanlagenregelungen fallen. 

 

 

3. Zu § 2 Nummer 26 Buchstabe a,  

 Buchstabe b und Buchstabe d der 31. BImSchV 

§ 2 Nummer 26 ist wie folgt zu ändern: 

a) In Buchstabe a ist nach den Wörtern „öffentlich bestellter und vereidigter 

Sachverständiger“ das Komma durch die Wörter „mit einschlägigen Fach-

kenntnissen auf dem Gebiet dieser Verordnung oder“ zu ersetzen. 

b) Die Buchstaben b und d sind zu streichen. 

U 
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Folgeänderung: 

In § 2 Nummer 26 wird Buchstabe c zu Buchstabe b und ist in dem neuen 

Buchstaben b das Wort „oder“ am Ende durch ein Semikolon zu ersetzen.  

Begründung:  

§ 6 Absatz 5 fordert für genehmigungsbedürftige Anlagen die Überprüfung der 
Lösungsmittelbilanzen durch eine zugelassene Überwachungsstelle oder einen 
öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen. Nach hiesiger Auffas-
sung ist diese Regelung durch die in § 2 Nummer 26 vorgenommene Legalde-
finition in Teilen nicht hinreichend bestimmt, in sich widersprüchlich oder 
nicht sicher vollziehbar.  

Die Bestellung und Vereidigung nach § 36 GewO erfolgt in Deutschland durch 
die Kammern, z. B. die Industrie- und Handelskammern oder die Ingenieurs-
kammern der Länder für vorher zu bestimmende Sachgebiete. Unklar ist, in-
wiefern sich in § 2 Nummer 26 die Tatbestandsmerkmale des Buchstaben b 
vom Buchstaben a unterscheiden. Andere öffentlich bestellte und vereidigte 
Sachverständige als im Rahmen des § 36 GewO sind diesseits nicht bekannt. 
Dass diese einschlägigen Fachkenntnisse haben müssen, ergibt sich auch bei 
Anwendung des Buchstaben a bereits aus § 36 GewO. Insofern ist § 2 Num-
mer   26 Buchstabe b redundant und kann entfallen.  

Buchstabe d der Verordnung überträgt der Behörde diese Prüfung, festzustel-
len, ob der Sachverständige die notwendige Fachkunde, Zuverlässigkeit und 
Unabhängigkeit besitzt. Diese Prüfung würde sonst durch die Bekanntgabekör-
perschaft erfolgten. Hierfür bestehen jedoch keinerlei Prüfmaßstäbe anhand de-
rer die Behörde diese Feststellung treffen kann. Im Falle der öffentlich verei-
digten und bestellten Sachverständigen werden für die jeweiligen Sachgebiete 
fachliche Bestellungsvoraussetzungen formuliert und im Bekanntgabeverfah-
ren abgeprüft. Im Falle der nach § 29b zugelassenen Emissionsmessstellen 
formuliert die 41. BImSchV Voraussetzungen mit Verweis auf VDI und DIN-
Normen. Mit Buchstabe d würde ein uneinheitlicher Verwaltungsvollzug und 
eine erhebliche Rechtsunsicherheit für die Behördenentscheidungen hervorge-
rufen.  

Die Behörde wäre nicht mehr durch die Vorwegnahme einer Prüfaufgabe ent-
lastet, sondern müsste sich mit der Eignung der Sachverständigen auseinander-
setzen.  

Zudem würde inhaltlich eine Gleichstellung mit öffentlich bestellten und ver-
eidigten Sachverständigen oder zugelassenen Emissionsmessstellen erfolgen 
ohne dass eine qualitative Vergleichbarkeit gegeben ist.  

Es würde ein weiteres Anerkennungssystem ohne Qualitätsvorgaben, jedoch 
mit hohem bürokratischen Aufwand entstehen, dass mit den bisherigen Aner-
kennungssystemen der Industrie- und Handelskammern und Zulassungen durch 
Oberste Landesbehörden konkurrieren würden. Dies ist zu vermeiden. 
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Zur Anzahl der benötigten Sachverständigen: Die in § 2 Nummer 26 sowie in 
Nummer 33 definierten Sachverständigen und Überwachungsstellen haben die 
Aufgabe Lösungsmittelbilanzen zu prüfen und hierüber einen Bericht zu erstel-
len. 

Der Zahl der zu prüfenden Lösungsmittelbilanzen durch diese Sachverständi-
gen oder zugelassene Überwachungsstellen war im Referentenentwurf der 
Verordnung vom 4. April 2022 noch ungleich größer angedacht. Die vorlie-
gende Verordnung sieht hingegen die „externe“ Prüfung der Lösungsmittelbi-
lanzen nur noch für genehmigungsbedürftige Anlagen und dabei nur alle drei 
Jahre vor. Allein aus diesem Grunde entfällt der Bedarf zur Erweiterung des 
Kreises der öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen durch unzu-
reichend definierte weitere Experten und Autorisierung durch Behörden. 

 

 

4. Zu § 2 Nummer 30 Buchstabe b Doppelbuchstabe bb Dreifachbuchstabe bbb 

der 31. BImSchV 

In § 2 Nummer 30 Buchstabe b Doppelbuchstabe bb Dreifachbuchstabe bbb ist 

die Angabe „10.2,“ zu streichen. 

Folgeänderungen: 

a) In Anhang III Nummer 10.1.1 ist vor dem Wort „Abgase“ das Wort „be-

handelte“ einzufügen. 

b) In Anhang III Nummer 10.1.1 Fußnote 4 ist das Wort „organischer“ durch 

das Wort „organische“ zu ersetzen. 

c) In Anhang IV Abschnitt B Nummer 2 sind in der Tabelle in der neunten 

Zeile die Angabe „/10.2“ und in der zwölften Zeile dreimal jeweils die An-

gabe „10.2,“ zu streichen. 

d) In Anhang IV Abschnitt B Nummer 3 Buchstabe a zweiter Spiegelstrich ist 

die Angabe „10.2“ zu streichen. 

e) In Anhang V Nummer 2.2 ist unter dem Absatz „Mittelbare Methode“ 

Buchstabe a sowie unter dem Absatz „Direkte Methode“ Buchstabe a je-

weils die Angabe „10.1,“ zu streichen. 

f) In Anhang V Nummer 2.2 ist unter dem Absatz „Mittelbare Methode“ 

Buchstabe b sowie unter dem Absatz „Direkte Methode“ Buchstabe b je-

weils die Angabe „10.2“ durch die Angabe „10.1“ zu ersetzen. 

U 
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Begründung: 

Es erfolgt die Korrektur eines redaktionellen Fehlers, der sich an zehn Stellen 
verschiedentlich auswirkt. In den Anhängen I, II, und III wurden die Tätigkei-
ten und Anlagen der Nummern 10.1 Beschichten oder Bedrucken von Textilien 
und Geweben und 10.2 Beschichten von Folien- oder Papieroberflächen zu-
sammengefasst zur gemeinsamen Nummer 10.1.  

Jedoch wurde diese Zusammenfassung in der Verordnung redaktionell nicht 
vollständig in der Begriffsbestimmung sowie den Anhängen III, IV und V um-
gesetzt. Dieser Änderungsbefehl heilt die redaktionell unvollständige Umset-
zung der Zusammenfassung in der Verordnung. 

 

 

5. Zu § 3 Absatz 2 Satz 5,  

 Absatz 3 Satz 2,  

 Absatz 9 Satz 1 der 31. BImSchV 

§ 3 ist wie folgt zu ändern: 

a) In Absatz 2 Satz 5 ist die Angabe „Satz 3“ durch die Angabe „Satz 4“ zu 

ersetzen.  

b) In Absatz 3 Satz 2 sind die Wörter „der Neufassung“ zu streichen.  

c) In Absatz 9 Satz 1 ist das Wort „Roh-“ durch das Wort „Rohstoff-“ zu er-

setzen.  

Begründung: 

Zu Buchstabe a: 

In § 3 Absatz 2 wurde ein neuer Satz 2 eingefügt: „Das Ersetzen der schädli-
chen Stoffe oder Gemische hat unverzüglich zu erfolgen.“ Folglich ist der Be-
zug in Satz 5 anzupassen. 

Zu Buchstabe b: 

§ 3 Absatz 3 Satz 2 enthält den dynamischen Verweis „in der jeweils geltenden 
Fassung“. Der zusätzliche Verweis auf die „Neufassung“ der TA Luft im 
Jahr 2021 ist hierdurch obsolet. 

Zu Buchstabe c: 

Es erfolgt die Korrektur eines redaktionellen Fehlers. Die Wörter „des Roh- 
und Lösungsmittelverbrauchs“ ergeben keinen Sinn. Die Sinnhaftigkeit ergibt 
sich erst durch die vorgenannte Einfügung.  
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6. Zu § 3 Absatz 3 Satz 3 – neu – der 31. BImSchV 

Dem § 3 Absatz 3 ist folgender Satz anzufügen: 

„Für Anlagen der Nummer 18 des Anhangs I, die n-Hexan als Extraktionsmittel 

einsetzen, gelten die Anforderungen des Satzes 1 als erfüllt, sofern die  

besonderen Anforderungen des § 4 Absatz 1 in Verbindung mit Anhang III 

Nummer 18.1 für Gesamtemissionen eingehalten werden.“ 

Begründung: 

Die vorgeschlagene Anpassung greift die bisherige Formulierung der Aus-
nahme der Anlagen der Nummer 18 des Anhangs I in der gültigen Fassung der 
31. BImSchV auf. Die in der vorliegenden Verordnung vorgesehene Beendi-
gung der Ausnahme wurde mit der Annahme spezifischer CMR-Risiken des 
Stoffes n-Hexan begründet. In ihrem Evaluationsbericht hat die Bundesanstalt 
für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin jedoch im Jahr 2017 festgestellt, dass 
kein Verdacht auf kanzerogene/krebserregende oder mutagene/erbgut-
verändernde Eigenschaften besteht. Das Reach-CLP-Biozid Helpdesk hat  
diesen Erkenntnisstand im August 2023 auf Nachfrage bestätigt. Hinsichtlich 
möglicher Auswirkungen auf die Fruchtbarkeit ist der Stoff als „Repr. 2“ ein-
gestuft. Auf der Grundlage von Ausbreitungsrechnungen gemäß den Verfahren 
der TA Luft werden im Umfeld von Ölmühlen Konzentrationen von 3 mg/m³ 
sicher unterschritten. Dieser Vorsorgewert markiert laut entsprechenden Gut-
achten die Grenze zur Unbedenklichkeit.  

Die Verordnung der Bundesregierung geht über die Schlussfolgerungen des  
revidierten Merkblattes zur besten verfügbaren Technik (BVT-Merkblatt) in 
der Nahrungsmittel-, Getränke- und Milchindustrie hinaus, die gemäß Richt-
linie 2010/75/EU über Industrieemissionen in nationales Recht zu überführen 
sind. Die vorgeschlagene Änderung orientiert sich an den Vorgaben zu den 
BVT-Merkblättern und ist somit europarechtskonform. 

Bliebe die Verordnung unverändert, würde eine nachträgliche Abluftverbren-
nung erforderlich, um den Grenzwert erreichen zu können. Mangels tech-
nischer Alternativen wären hierfür Anlagen zu installieren, die einen zusätz-
lichen Einsatz fossiler Energieträger erforderlich machen und so negative  
Klimawirkungen haben. 
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7. Zu § 3 Absatz 4 Nummer 1 der 31. BImSchV 

In § 3 Absatz 4 ist Nummer 1 wie folgt zu ändern: 

a) Vor dem Wort „Anforderungen“ sind die Wörter „dort festgelegten“ einzu-

fügen.  

b) Die Wörter „nach Anhang I“ sind zu streichen. 

Begründung: 

Der Hinweis auf Anhang I ist falsch. Dieser enthält keine Anforderungen, son-
dern lediglich die von dieser Verordnung betroffenen Anlagenarten, ihre 
Schwellenwerte und die Nummer der jeweils zugeordneten Tätigkeit aus An-
hang II. 

Die Absätze 2 und 3 enthalten für flüchtige organische Verbindungen, denen 
bestimmte Gefahrenhinweise zugeordnet sind, konkrete Anforderungen. Diese 
sind in Anlagen, bei denen zwei oder mehr Tätigkeiten jeweils die Schwellen-
werte nach Anhang I überschreiten, für die jeweilige Tätigkeit einzeln einzu-
halten. 

Aus diesem Grund lautet die Formulierung in § 3 Absatz 4 Nummer 1 der der-
zeit gültigen 31. BImSchV: 

„Bei den in Absatz 2 oder 3 genannten Stoffen sind die dort festgelegten An-
forderungen für die jeweilige Tätigkeit einzeln einzuhalten.“ 

Diese Regelung soll beibehalten werden. 
 

 

8. Zu § 3 Absatz 8 der 31. BImSchV 

In § 3 ist Absatz 8 zu streichen.  

Folgeänderungen: 

a) Die Absätze 9 und 10 werden zu Absatz 8 und 9. 

b) In Anhang III ist Satz 1 zu streichen. 

U 

U 
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Begründung: 

Anforderungen aus BVT-Schlussfolgerungen gelten zunächst nur für Anlagen 
der Richtlinie 2010/75/EU. Die Anforderung des § 3 Absatz 8 ginge über die 
europarechtlichen Vorschriften der Richtlinie 2010/75/EU hinaus und würden 
zu einem nicht hohen Verwaltungsaufwand sowie zu zusätzlichen Belastungen 
insbesondere für kleinere und mittlere Betriebe führen. Für Anlagen, die nicht 
unter den Anwendungsbereich der Richtlinie 2010/75/EU fallen, würden durch 
§ 3 Absatz 8 zusätzliche Zielwerte anzustreben sein, die durch die Behörde in 
jedem Einzelfall zu prüfen, zu bestimmen und mittels Verwaltungsakt festzule-
gen wären. Im Übrigen wird der Begriff des Zielwertes in der 31. BImSchV 
nicht definiert und ergibt sich im Immissionsschutzrecht lediglich aus der 
39. BImSchV. Demnach ist der Zielwert jedoch gerade nicht mit einer verbind-
lichen Verpflichtung zur Umsetzung verbunden. Die aktuell geplante Regelung 
entfaltet daher keine rechtliche Bindungswirkung für den Betreiber; für die 
Vollzugsbehörden ergäben sich kaum Möglichkeiten, diese Forderung rechtssi-
cher durchzusetzen.  

 

 

9. Zu § 5 Absatz 8 der 31. BImSchV 

§ 5 Absatz 8 ist wie folgt zu fassen: 

„(8) Der Betreiber einer Anlage hat über die Ergebnisse der Messungen 

nach Absatz 4 oder 5 sowie über die Ergebnisse der Lösungsmittelbilanz für die 

maßgeblichen Anforderungen nach Absatz 6 Satz 1 jeweils unverzüglich einen 

Bericht zu erstellen oder erstellen zu lassen. Der Betreiber hat den Bericht am 

Betriebsort fünf Jahre ab der Erstellung aufzubewahren und der zuständigen 

Behörde auf Verlangen vorzulegen.“ 

Begründung: 

§ 5 Absatz 8 der vorgelegten Verordnung soll durch die beantragte Formulie-
rung, die bereits in der ursprünglichen, derzeit rechtskräftigen 31. BImSchV 
vorhanden war, ersetzt werden. Hintergrund der vorgeschlagenen Änderung 
sind die vollzugsrechtlichen Konsequenzen von § 5 Absatz 8 Satz 2 Num-
mer 2. Würde dieser in der jetzigen Form in Kraft treten, würden die Vollzugs-
behörden die Berichte über die Einhaltung von Grenzwerten aller nicht geneh-
migungsbedürftigen Anlagen im jeweiligen Hoheitsgebiet zugeschickt be-
kommen und nicht – wie bisher – nur vereinzelt auf Verlangen. Die Prüfung 
dieser Berichte würde in der Folge Kapazitäten binden, die dann im Bereich 
der genehmigungsbedürftigen Anlagen nicht mehr zur Verfügung stehen. Dies 
entspräche einer unverhältnismäßigen Bedeutungsverschiebung weg von po-
tenziell umweltschädlicheren, genehmigungsbedürftigen Anlagen hin zu nicht 

U 
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genehmigungsbedürftigen Anlagen.  

Ein weiterer Grund, der für die bisherige Formulierung in der derzeit rechts-
kräftigen 31. BImSchV spricht, ist, dass unklar bleibt, weshalb in § 5 Absatz 8 
Satz 1 der vorgelegten Verordnung lediglich die Nachweise für die Einhaltung 
der Grenzwerte für die diffusen Emissionen sowie für den Gesamtemissions-
grenzwert genannt sind und nicht der Nachweis für die Einhaltung des Redu-
zierungsplans. 

 

 

10. Zu § 5 Absatz 8 der 31. BImSchV* 

§ 5 Absatz 8 ist wie folgt zu fassen: 

„(8) Der Betreiber einer nicht genehmigungsbedürftigen Anlage hat über 

die Ergebnisse der Messungen nach Absatz 4 Satz 1 oder 2 oder Absatz 5 Satz 1 

sowie über die Ergebnisse der Lösungsmittelbilanz für die maßgeblichen An-

forderungen nach Absatz 6 Satz 1 jeweils unverzüglich einen Bericht zu erstel-

len oder erstellen zu lassen. Der Bericht über die Ergebnisse nach Absatz 4 

Satz 1 oder 2 oder Absatz 5 Satz 1 sowie nach Absatz 6 Satz 1 ist am Betriebs-

ort fünf Jahre ab der Erstellung aufzubewahren und der zuständigen Behörde 

auf Verlangen vorzulegen.“ 

Folgeänderung: 

In § 12 Absatz 2 Nummer 2 Buchstabe b ist die Angabe „1 oder 2“ durch die 

Angabe „1, 2 oder 3“ zu ersetzen. 

Begründung: 

Die Verordnung berücksichtigt in § 5 Absatz 6 Satz 1 nicht die Nummer 3 des 
§ 5 Absatz 6 Satz 1 „Emissionsminderung, die im Reduzierungsplan nach § 4 
Absatz 2 Satz 1 festgelegt ist“, sondern ausschließlich die § 5 Absatz 6 die 
Nummern 1 und 2 für Grenzwerte. 

Die Nummer 3 des § 5 Absatz 6 Satz 1 ist in den Anforderungen zur Erstellung 
eines Berichts über die Lösungsmittelbilanz unter § 5 Absatz 8 Satz 1 sowie 
Satz 2 Nummer 2 aufgrund ihrer Bedeutung und Gleichwertigkeit zu ergänzen. 
Diese Ergänzung ist insbesondere im Hinblick auf die genehmigungsbedürfti-
gen Anlagen des § 6 von Bedeutung. Ohne die entsprechende Nennung auch 

                                              

* Im U als Hilfsempfehlung zu Ziffer 9 beschlossen. 
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der Nummer 3 des § 5 Absatz 6 im Satz 1 wäre weder der Bericht über die Lö-
sungsmittelbilanz durch den Anlagenbetreiber zu erstellen, noch der durch den 
externen Sachverständigen bzw. die zugelassene Überwachungsstelle erstellte 
Bericht über die „Lösungsmittelbilanz unter Anwendung des Reduzierungspla-
nes“ der Behörde vorzulegen.  

Die Lösungsmittelbilanz hat neben den Funktionen zum Nachweis der Einhal-
tung des Grenzwertes für diffuse Emissionen (§ 4 Satz 1 Nummer 1 Buch-
stabe b) oder des Grenzwertes für die Gesamtemissionen (§ 4 Satz 1 Nummer 1 
Buchstabe c) auch die in § 5 Absatz 8 nicht berücksichtigte, jedoch gleichwer-
tige Funktion zum Nachweis der Einhaltung des Reduzierungsplans (§ 4 
Satz 2) sowie die Funktion zur Ermittlung des Lösemittelverbrauchs (An-
hang V Nummer 2.1.1).  

Aus der EU-Berichterstattung der Jahre 2019 bis 2021 über die lösemittelrele-
vanten Anlagen nach Kapitel V Anhang VII der Industrieemissionsrichtlinie ist 
der mit 22 Prozent bedeutsame Anteil der Anlagen erkennbar, für den ein Re-
duzierungsplan umgesetzt wurde, und für die die Betreiber somit im Sinne des 
§ 5 reduzierungsplangestützte Lösungsmittelbilanzen aufgestellt und Berichte 
hierüber erstellt haben. 

Die Emissionsminderung mittels Reduzierungsplan ist ein zentrales Instrument 
der 31. BImSchV zur Verminderung des Lösungsmitteleinsatzes durch Einsatz 
lösungsmittelarmer und lösungsmittelfreier Systeme; die Anwendung des Re-
duzierungsplans steht gleichwertig neben der Einhaltung der Grenzwerte in 
Verbindung mit einer Abgasreinigung, die beim Einsatz lösemittelhaltiger Sys-
teme als Sekundärmaßnahme regelmäßig erforderlich wird.  

Der Anwendung des Reduzierungsplanes kommt somit eine große Bedeutung 
innerhalb der Verordnung zu. Auch bei Anwendung des Reduzierungsplanes 
ist eine Lösungsmittelbilanz zu erstellen. 

Die Zusendung des Berichts über die Lösungsmittelbilanz durch den Betreiber 
an die Behörde stellt einen zusätzlichen, nicht verhältnismäßigen bürokrati-
schen Aufwand gerade für die Betreiber nicht genehmigungsbedürftiger Anla-
gen dar. Ferner wird die Aufbewahrung der Berichte auf die Behörde verlagert. 
Hieraus würde ein zusätzlicher bürokratischer Aufwand und weitergehende 
Prüfpflichten bei den Behörden entstehen. Die bisherige Regelung der 
31. BImSchV hat sich bewährt und ist in den Verordnungstext wiedereinzuset-
zen: Der Betreiber legt der Behörde den Bericht auf Verlangen vor; er bewahrt 
den Bericht fünf Jahre lang auf.  

Begründung der Folgeänderung: 

Die Ergänzung des § 12 ‚Ordnungswidrigkeiten‘ um die Ahndungsmöglichkeit 
bei Verstößen gegen Nummer 3 des § 5 Absatz 6 (Emissionsminderung, die im 
Reduzierungsplan nach § 4 Absatz 2 Satz 1 festgelegt ist) ist folgerichtig und 
aufgrund ihrer Bedeutung (Lösungsmittelbilanz unter Anwendung des Redu-
zierungsplanes) geboten. 
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11. Zu § 13 der 31. BImSchV 

§ 13 ist wie folgt zu fassen: 

„§ 13  

Übergangsvorschriften, Inkrafttreten, Außerkrafttreten 

(1) Die Vorschriften gelten  

1. für bestehende Anlagen der Nummer 6.4 des Anhangs I der Richtlinie 

2010/75/EU ab dem 4. Dezember 2023 und  

2. für bestehende Anlagen der Nummern 6.7 und 6.10 des Anhangs I der 

Richtlinie 2010/75/EU ab dem 9. Dezember 2024.  

Bis zu den in Satz 1 genannten Zeitpunkten sind jeweils die Vorschriften der 

Verordnung zur Begrenzung der Emissionen flüchtiger organischer Verbindun-

gen bei der Verwendung organischer Lösemittel in bestimmten Anlagen vom 

21. August 2001 (BGBl. I S. 2180), in ihrer bis zum … [einsetzen: Datum des 

Inkrafttretens dieser Verordnung nach Absatz 3] geltenden Fassung weiter an-

zuwenden. 

(2) Die Vorschriften gelten für alle bestehenden Anlagen, die nicht in den 

Anwendungsbereich des Absatzes 1 fallen, ab dem [einsetzen: Angabe des Ta-

ges und des Monats des Inkrafttretens dieser Verordnung sowie der Jahreszahl 

des fünften auf das Inkrafttreten dieser Verordnung folgenden Jahres]. Bis zu 

dem in Satz 1 genannten Zeitpunkt sind jeweils die Vorschriften der Verord-

nung zur Begrenzung der Emissionen flüchtiger organischer Verbindungen bei 

der Verwendung organischer Lösemittel in bestimmten Anlagen vom 

21. August 2001 (BGBl. I S. 2180), in ihrer bis zum … [einsetzen: Datum des 

Inkrafttretens dieser Verordnung nach Absatz 3] geltenden Fassung weiter an-

zuwenden. § 6 Absatz 5 Nummer 2 geht der Regelung in Satz 1 vor. 

(3) Diese Verordnung tritt am Tag nach der Verkündung in Kraft. Gleich-

zeitig tritt die Verordnung zur Begrenzung der Emissionen flüchtiger organi-

scher Verbindungen bei der Verwendung organischer Lösemittel in bestimmten 

Anlagen vom 21. August 2001 (BGBl. I S. 2180), die zuletzt durch Artikel 13 

des Gesetzes vom 27. Juli 2021 (BGBl. I S. 3146) geändert worden ist, außer 

Kraft.“ 
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Begründung: 

Gemäß § 13 Absatz 3 der Verordnung würde mit Inkrafttreten der Verordnung 
für den überwiegenden Teil der bestehenden Anlagen (und zwar alle nicht un-
ter die Absätze 1 und 2 fallenden Anlagen) die neue 31. BImSchV erst nach ei-
ner Übergangszeit von fünf Jahren gelten. In dieser Übergangszeit würden für 
diese Anlagen durch das Außerkrafttreten der bisherigen 31. BImSchV gemäß 
Absatz 4 keine Regelungen der 31. BImSchV mehr gelten. 

Auch für bestehende Anlagen der Richtlinie 2010/75 EU gelten die Regelun-
gen der Verordnung gemäß § 13 Absatz 2 der Verordnung erst ab bestimmten 
Zeitpunkten, so dass je nach dem Zeitpunkt des Inkrafttretens der Verordnung 
auch für diese Anlagen ggf. während einer Übergangszeit keine Regelungen 
mehr gelten würden. 

Zu der Neufassung im Einzelnen: 

- Absatz 1 ist zu streichen, weil die Verordnung nach ihrem Inkrafttreten ohne-
hin für die Neugenehmigung von Anlagen und für die Genehmigung von we-
sentlichen Änderungen nach § 16 Absatz Satz 1 BImSchG gilt, da diese nicht 
unter die Definition der Altanlage in § 2 Nummer 3 fallen. Des Weiteren 
würden wegen der Definition der wesentlichen Änderung in § 2 Nummer 30 
Buchstabe b die neuen Anforderungen unter bestimmten Voraussetzungen 
auch für nicht genehmigungsbedürftige Anlagen ab Inbetriebnahme und nicht 
erst nach Ablauf von fünf Jahren gelten. 

- Durch die vorgeschlagene Neufassung der Übergangsregelung in Absatz 1 
Satz 2 gelten für bestehende Anlagen der Richtlinie 2010/75/EU die Anforde-
rungen der bisherigen 31. BImSchV bis zu den in Absatz 1 Satz 1 genannten 
Zeitpunkten fort, so dass auch in der Übergangszeit die bisherigen Anforde-
rungen einzuhalten sind.  

- Durch die vorgeschlagene Neufassung der Übergangsregelung in Absatz 2 
Satz 3 gelten für alle bestehenden Anlagen, die nicht der Richtlinie 
2010/75/EU unterliegen, die Anforderungen der bisherigen 31. BImSchV bis 
fünf Jahre nach Inkrafttreten der neuen Verordnung fort. Ausgenommen hier-
von ist die Verpflichtung des § 6 Absatz 5 Nummer 2, die eine spezielle 
Übergangsfrist enthält (siehe hierzu Absatz 2 Satz 3 der vorgeschlagenen 
Fassung). Da in Absatz 2 allein auf die bestehenden Anlagen abgestellt wird, 
gilt die Verordnung für Neugenehmigungen und die Genehmigung wesentli-
cher Änderungen ab ihrem Inkrafttreten, da diese nicht unter die Begriffsbe-
stimmung der bestehenden Anlage fallen.  

- Der bisherige Absatz 4 wird Absatz 3.  
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12. Zu Anhang I Nummer 5.1 der 31. BImSchV 

In Anhang I ist in der Liste der Anlagen die Bezeichnung der Anlage in Num-

mer 5.1 wie folgt zu fassen: 

„Anlagen zur ursprünglichen Lackierung von Kraftfahrzeugen außerhalb der ur-

sprünglichen Fertigungsstraße oder zur Lackierung von Anhängern“ 

Folgeänderungen: 

a) In Anhang II ist in der Liste der Tätigkeiten nach Nummer 5 folgende 

Nummer 5.1 einzufügen: 

„5.1 Anlagen zur ursprünglichen Lackierung von Kraftfahrzeugen au-

ßerhalb der  ursprünglichen Fertigungsstraße oder zur Lackierung 

von Anhängern“ 

b) In Anhang III ist die Bezeichnung der Besonderen Anforderungen in 

Nummer 5.1 wie folgt zu fassen: 

„Anlagen zur ursprünglichen Lackierung von Kraftfahrzeugen außerhalb 

der ursprünglichen Fertigungsstraße oder zur Lackierung von Anhängern“ 

Begründung: 

Klarstellung. 

Die Bezeichnung „Anlagen zur Reparaturlackierung von Fahrzeugen“ sugge-
riert einen Anlagenzweck, der in Zusammenhang mit der 31. BImSchV nicht 
mehr aktuell ist. Bis zu ihrer Änderung durch die Verordnung zur Umsetzung 
der Richtlinie über Industrieemissionen, zur Änderung der Verordnung zur Be-
grenzung der Emissionen flüchtiger organischer Verbindungen beim Umfüllen 
oder Lagern von Ottokraftstoffen, Kraftstoffgemischen oder Rohbenzin sowie 
zur Änderung der Verordnung zur Begrenzung der Kohlenwasserstoff-
emissionen bei der Betankung von Kraftfahrzeugen vom 2. Mai 2013 enthielt 
die 31. BImSchV in der Fassung vom 21. August 2001 in Anhang II Nummer 5 
Buchstabe a die Tätigkeitsbeschreibung „zur Lackierung von Kraftfahrzeugen 
gemäß der Richtlinie 70/156/EWG oder eines Teils dieser Kraftfahrzeuge im 
Zuge einer Reparatur, Konservierung oder Verschönerung außerhalb der Ferti-
gungsanlagen,“. Diese Beschreibung wurde jedoch im Zuge der 2013 erfolgten 
Änderungen gestrichen und bestehen blieben lediglich die Beschreibungen aus 
Nummer 5 Buchstabe b „zur ursprünglichen Lackierung von Kraftfahrzeugen 
gemäß der Richtlinie 70/156/EWG oder eines Teils dieser Kraftfahrzeuge mit 
Hilfe von Produkten zur Reparaturlackierung, sofern dies außerhalb der ur-
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sprünglichen Fertigungsstraße geschieht, oder“ und c „zur Lackierung von An-
hängern (einschließlich Sattelanhängern) der Klasse O nach der Richtlinie 
70/156/EWG“. Diese wurden durch die Änderung zu Nummer 5 Buchstabe a 
und b der derzeit gültigen Fassung. 

 

 

13. Zu Anhang III Einleitung Absatz 2 der 31. BImSchV 

In Anhang III ist vor Nummer 1 der Absatz 2 der Einleitung („Für Altanlagen 

… Sonderregelungen.“) zu streichen. 

Begründung: 

Vereinfachung. 

Der Satz enthält keine Regelung, sondern weist auf zwei Sonderregelungen 
hin, die durch die Ergänzung „(Sonderregelung)“ als solche zu erkennen sind. 
Zudem ist er nicht klar genug formuliert.  

Durch den Verweis auf § 2 Nummer 3 d ist Absatz 2 so zu verstehen, dass auf 
alle Bestandsanlagen im Anwendungsbereich der Richtlinie 2010/75/EU, egal 
ob aus dem Bereich der Lebensmittelproduktion (Nr. 6.4 Anhang I der Richt-
linie 2010/75/EU), der Oberflächenbehandlung (Nr. 6.7) oder Konservierung 
von Holz (Nr. 6.10) die Sonderregelungen aus dem Bereich der Nutzfahrzeug-
beschichtung anzuwenden sind. 

Gemeint ist, dass für bestehende Anlagen der Anlagenart 4.3 des Anhangs I, 
die außerdem im Anwendungsbereich der Richtlinie 2010/75/EU liegen, die 
Sonderregelungen aus 4.3.1.1 bzw. 4.3.2.1 gelten. 

 

 

14. Zu Anhang III Nummer 4.3.1.1 Fußnote 1 der 31. BImSchV 

In Anhang III Nummer 4.3.1.1 Fußnote 1 ist vor dem Wort „Anlagen“ das Wort 

„neue“ einzufügen.  

Begründung: 

Es erfolgt die Korrektur eines redaktionellen Fehlers. Der Begriff „Anlage“ ist 
an dieser Stelle nicht spezifisch. Neben der bestehenden Anlage kann nur die 
„neue Anlage“ gemeint sein und nicht die Summe der Anlagen.  

 

U 
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15. Zu Anhang III Nummer 4.4.1 Gesamtemissionsgrenzwert der 31. BImSchV 

In Anhang III Nummer 4.4.1 ist beim Gesamtemissionsgrenzwert vor der 

Zahl „100“ die Angabe „< “ einzufügen.  

Begründung: 

Die Umsetzung in der Verordnung erfolgt durch die Zahl 100 nicht entspre-
chend Tabelle 7 der Nummer 1.2.1. des Durchführungsbeschlusses (EU) 
2020/2009 zu BVT-assoziierten Emissionswerten für VOC-Emissionen in Ab-
gasen bei Anlagen der Richtlinie 2010/75/EU zum Beschichten von Bussen. In 
der Tabelle 7 werden BVT-assoziierte Emissionswerte von bis zu 100 mg C/m³ 
verlangt. Zur konformen Umsetzung der Schlussfolgerung ist der Emissions-
wert mit „< 100“ mg C/m³ anzugeben. Dies entspricht auch dem Begrün-
dungstext zur Verordnung.  

 

 

16. Zu Anhang III Nummer 9.2.1 Fußnote 2 der 31. BImSchV 

In Anhang III Nummer 9.2.1 ist Fußnote 2 zu streichen. 

Folgeänderung: 

Fußnote 3 wird zu Fußnote 2. 

Begründung: 

Der Hinweis unter Fußnote 2 darauf, dass flüchtige organische Verbindungen, 
die in gefassten unbehandelten Abgasen enthalten sind, zu den diffusen Emis-
sionen zählen, ist bei den Regelungen für gefasste behandelte Abgase fehlplat-
ziert. 

Der Hinweis wird in den Regelungen dieser Anlagenart zu den diffusen Emis-
sionen unter Nummer 9.2.2 „Grenzwerte für diffuse Emissionen“ ebenfalls ge-
geben und kann somit unter 9.2.1 gestrichen werden. 

Die Platzierung dieses Hinweises unter Nummer 9.2.2 bei den Regelungen für 
diffuse Emissionen folgt der sonstigen Systematik dieses Anhanges, denn der 
Hinweis steht auch bei Anlagen der Nummern 1.1, 1.3, 5.1, 6.1, 8.1, 10.1 und 
14.1 jeweils bei den Regelungen zu den diffusen Emissionen. 

  

U 
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17. Zu Anhang III Nummer 10.1.3 Emissionsgrenzwert der 31. BImSchV 

In Anhang III Nummer 10.1.3 ist beim Emissionsgrenzwert vor der Zahl „50“ 

die Angabe „< “ einzufügen.  

Begründung: 

Die Umsetzung in der Verordnung erfolgt durch die Zahl 50 nicht entspre-
chend Tabelle 19 der Nummer 1.8. des Durchführungsbeschlusses (EU) 
2020/2009 zu BVT-assoziierten Emissionswerten für VOC-Emissionen in Ab-
gasen bei Anlagen der Richtlinie 2010/75/EU aus der Beschichtung von Texti-
lien, Folien und Papier. In der Tabelle 19 werden BVT-assoziierte Emissions-
werte von bis zu 50 mg C/m³ verlangt. Zur konformen Umsetzung der Schluss-
folgerung ist der Emissionswert mit „< 50“ mg C/m³ anzugeben. Dies ent-
spricht auch dem Begründungstext zur Verordnung. 

 

 

18. Zu Anhang III Nummer 18.1.1 der 31. BImSchV 

In Anhang III Nummer 18.1.1 ist in der Tabelle bei „Rapssamen“ der Gesamt-

emissionsgrenzwert „0,5“ durch den Gesamtemissionsgrenzwert „0,7“ zu er-

setzen. 

Folgeänderung: 

In Anhang III Nummer 18.1.2 ist in den Tabellen jeweils der Gesamtemissi-

onswert für Raps zu streichen. 

Begründung: 

Die Verordnung sieht unter Anhang III Nummer 18.1.1 eine Verschärfung der 
Grenzwerte im Hinblick auf das geltende EU Recht vor. Während der BVT-
assoziierte Emissionswert für den Hexanverlust bei der Verarbeitung und Raf-
fination von Rapssamen als oberste Bandbreite einen Wert von 0,7 kg/t vor-
sieht, ist im Entwurf ein Grenzwert von 0,5 kg/t festgelegt. Um diesen ver-
schärften Grenzwert zu erreichen, ist eine stufenweise Überführung bis zum 
1. Januar 2031 vorgesehen. 

Der BVT-Emissionsgrenzwert von 0,7 kg/t wurde durch die „Empfehlung der 
Bund-/Länderarbeitsgemeinschaft Immissionsschutz (LAI) vom 

U 
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25. September 2019 zur Umsetzung der 31. BImSchV in Ölmühlen“ in 
Deutschland bereits eingeführt und durch eine Vielzahl von Behörden verwal-
tungsrechtlich festgeschrieben. 

Die aktuellen Vorgaben der 31. BImSchV sehen weiterhin für die Emissionen 
flüchtiger organischer Verbindungen in gefassten Abgasen eine Massenkon-
zentration von 20 mg/m3 n-Hexan vor. Dieser Wert gilt seit dem 1. Januar 2019 
und stellt eine nationale Regelung, außerhalb der EU-Vorgaben dar. Der Emis-
sionsgrenzwert für n-Hexan ist Teil des in Deutschland bewährten Emissions-
minderungskonzepts für besonders schädliche Stoffe. Dieser Grenzwert wurde 
für Anlagen, die organische Lösemittel verwenden, aufgrund des bestehenden 
Verdachts auf reproduktionstoxische Wirkung festgelegt. Zum Zeitpunkt des 
Inkrafttretens des Grenzwertes konnte keine Ölmühle in Deutschland diese 
einhalten, woraufhin die oben genannte LAI-Empfehlung erarbeitet wurde. 

Zur Umsetzung des BVT-assoziierten Emissionsgrenzwert für den Hexanver-
lust sowie der festgelegten Massenkonzentration aus der 31. BImSchV wurden 
gemäß LAI-Empfehlung für die zwei Ölmühlen in Mecklenburg-Vorpommern 
(Rostock und Lubmin) Minderungspläne erarbeitet und die entsprechenden 
Maßnahmen in Form einer Ausnahmegenehmigung festgeschrieben. Zum Er-
reichen der Minderungsziele wurden bereits erhebliche Investitionen getätigt, 
technisch nachgerüstet und Betriebsabläufe angepasst. Darüber hinaus sind je-
doch weitere Umsetzungen und Investitionen notwendig, um den Emissions-
grenzwert von 0,7 kg Hexan /t Rapssamen und den Grenzwert für den Massen-
strom von 20 mg/m3 einzuhalten. 

Eine weitere Verschärfung über das EU-Recht hinaus wird daher zu erhebli-
chen Problemen im Vollzug für Behörden und Betreibern führen und ist abzu-
lehnen. 

Die Folgen könnten Stilllegungen oder Abwanderungen der Betriebe und damit 
Arbeitsplätz- und Wertschöpfungsverluste sein. Diese Argumente sollte auf-
grund der aktuellen politischen und wirtschaftlichen Entwicklung – insbeson-
dere auch aus Gründen der Versorgungs- und Ernährungssicherheit – unbe-
dingt Berücksichtigung finden. 

 

 

19. Zu Anhang IV Abschnitt B Nummer 6 der 31. BImSchV 

Anhang IV Abschnitt B Nummer 6 ist wie folgt zu fassen:  

„6. Der Reduzierungsplan ist für Anlagen der Richtlinie 2010/75/EU, für die in 

Anhang III ein Gesamtemissionsgrenzwert aufgeführt ist, nicht anzuwen-

den.“ 
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Begründung: 

Gemäß der Begründung soll bei Anlagen der Richtlinie 2010/75/EU, bei denen 
in Anhang III ein Gesamtemissionswert angegeben wird, der Reduzierungsplan 
nach Anhang IV B nicht anwendbar sein. Hintergrund: Der durch die BAT-
Schlussfolgerung begründete Gesamtemissionsgrenzwert entspricht im We-
sentlichen bereits der Zielemission durch den Reduzierungsplan. Durch die in 
der Verordnung enthaltene Formulierung „Der Reduzierungsplan ist für Anla-
gen der Richtlinie 210/75/EU, für die in Anhang III ein Gesamtemissions-
grenzwert angewendet wird, nicht anzuwenden.“ lässt zu, diese Regelung 
durch einfache Kombination zu umgehen: Bei verschiedenen Anlagenarten 
kann sich der Betreiber im Rahmen seiner ‚Wahlfreiheit‘ anstelle des Gesamt-
emissionsgrenzwertes alternativ für die Kombination aus „Emissionsbegren-
zung gefasste gereinigte Abgase“ und ‚Diffuser Emissionsgrenzwert‘ entschei-
den. Damit käme der Gesamtemissionsgrenzwert „wahlweise“ nicht zur An-
wendung. Es könnte infolge interpretiert werden, dass bei der gewählten Kom-
bination „ohne Gesamtemissionsgrenzwert“ die Anwendung des Reduzie-
rungsplans wieder zulässig sei. Die neue Formulierung ist erforderlich, um die 
Anwendbarkeit des Reduzierungsplanes eindeutig auszuschließen: Die Wörter 
„angewendet wird“ werden dazu durch die Angabe „aufgeführt ist“ ersetzt. 

Ferner wird die redaktionell fehlerhafte Nennung der Richtlinie „210/75/EU“ 
in „2010/75/EU“ korrigiert. 

 

 

20. Zu Anhang IV Abschnitt B Nummer 2 Tabelle der 31. BImSchV 

In Anhang IV Abschnitt B Nummer 2 ist die Tabelle wie folgt zu ändern:  

a) In der vierten Tabellenzeile ist in der ersten Spalte die Zahl „5“ durch die 

Angabe „5.1“ sowie in der zweiten Spalte das Wort „Fahrzeugreparaturla-

ckierung“ durch die Wörter „Reparaturlackierung von Fahrzeugen“ zu er-

setzen. 

b) In der zehnten Tabellenzeile (14.1 Klebebeschichtung) ist in der fünften 

Spalte die Angabe „(15+5) %“ durch die Angabe „(25+5) %“ zu ersetzen. 

Begründung: 

Es erfolgt die Korrektur zweier redaktioneller Fehler. 

Zu Buchstabe a:  

Die Tätigkeit wird nicht richtig aus Anhang II heraus zitiert. 

U 
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Zu Buchstabe b:  

Bei der Übernahme der Tabelle aus der noch gültigen 31. BImSchV in die 
Verordnung wurde der „Prozentsatz zur Ermittlung der Zielemission“ nicht 
richtig übertragen. 

 

 

21. Zu Anhang IV Abschnitt B Nummer 3 Buchstabe a der 31. BImSchV 

In Anhang IV Abschnitt B Nummer 3 ist der Buchstabe a wie folgt zu ändern: 

a) Der ersten Spiegelstrichangabe ist folgende Spiegelstrichangabe voranzu-

stellen: 

„- der Nummern 4.1 bis 4.4“ 

b) In der zweiten Spiegelstrichangabe ist vor der Angabe „8.1“ die Anga-

be „4.5,“ einzufügen. 

Begründung: 

Es handelt sich um einen redaktionellen Fehler. Die für die einzelnen Anlagen-
arten maßgeblichen Prozentsätze sind auch in der vierten Spalte der Tabelle in 
Nummer 2 angegeben. 

Demnach zählen auch die Anlagennummern 4.1 bis 4.4 und 4.5 zu den Anla-
gen bei denen sich die Höhe des Prozentsatzes aus der Summe des Grenzwertes 
für diffuse Emissionen + 15 (= Nr. 3. a)) und nicht + 5 (= Nr. 3. B) ergibt. Der 
separate Spiegelstrich für die Nr. 4.1 bis 4.4 ist erforderlich, weil es in der Ta-
belle bei den Anlagen der Nummer 4.1 bis 4.4 keine Unterscheidung hinsicht-
lich der Lösemittelverbräuche gibt. Dieser redaktionelle Fehler liegt bereits in 
der aktuellen Fassung der 31. BImSchV vor. 

 

 

22. Zu Anhang IV Abschnitt B Nummer 3 letzter Absatz Satz 1 der 31. BImSchV 

In Anhang IV Abschnitt B Nummer 3 ist im letzten Absatz in Satz 1 das Wort 

„vierten“ durch das Wort „fünften“ zu ersetzen. 

U 
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Begründung: 

Es handelt sich um einen redaktionellen Fehler. In der derzeit gültigen Fassung 
der Tabelle in Nummer 2 werden die Anlagennummern und Tätigkeiten inner-
halb einer Spalte dargestellt. In der Fassung der vorliegenden Verordnung er-
folgt dies in zwei separaten Spalten. Dadurch ändert sich die Spaltennummerie-
rung. 

 

 

23. Zu Anhang IV Abschnitt C Nummer 2 der 31. BImSchV 

In Anhang IV Abschnitt C Nummer 2 sind die Angaben „4.3.1“ und „4.3.2“ zu 

streichen. 

Begründung: 

Gemäß Nummer 4.3 Anhang I in Verbindung mit Nummer 4.3 Anhang II der 
Verordnung zählen zur Anlagengruppe 4.3 „Anlagen zum Beschichten von 
Nutzfahrzeugen“ nur die beiden Unterarten 4.3.1 „Anlagen zum Beschichten 
von Lieferwagen“ und 4.3.2 „Anlagen zum Beschichten von Lastkraftwagen“. 

Nachdem in Nummer 2 des Abschnitts C bereits die Anlagengruppe 4.3 ge-
nannt wird und somit klargestellt ist, dass die mit diesem Satz verbundene Re-
gelung auf Anlagen der Nummer 4.3.1 und 4.3.2 anzuwenden ist, ist eine wei-
tere Nennung beider Anlagennummern in der Aufzählung obsolet. 

 

 

24. Zu Anhang IV Abschnitt C Nummer 4 Fußnote 3 der 31. BImSchV 

In Anhang IV Abschnitt C Nummer 4 Fußnote 3 ist das Wort „Ab“ durch das 

Wort „Seit“ zu ersetzen. 

Begründung: 

Es handelt sich um einen redaktionellen Fehler. Wie auch in den Fußnoten 1 
und 2 ist der in Bezug genommene Stichtag 1. Januar 2010 bereits abgelaufen. 

 
  

U 
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25. Zu Anhang V Nummer 2.2 letzte drei Sätze der 31. BImSchV 

In Anhang V Nummer 2.2 sind die letzten drei Sätze durch die folgenden zwei 

Sätze 

„Der Grenzwert für diffuse Emissionen wird als Anteil am Lösungsmittelein-

satz ausgedrückt, der wie folgt zu berechnen ist: 

I = I1 + I2. 

Der Grenzwert wird als Jahresmittelwert ausgedrückt.“ 

zu ersetzen. 

Begründung: 

Klarstellung. 

Durch die Umformulierung wird deutlich, dass sich die Formel auf den Lö-
sungsmitteleinsatz und nicht auf den Grenzwert bezieht. 

 

 

 

B 

26. Der Gesundheitsausschuss und der Ausschuss für Städtebau, Wohnungswe-

sen und Raumordnung empfehlen dem Bundesrat, der Verordnung gemäß Ar-

tikel 80 Absatz 2 des Grundgesetzes zuzustimmen. 
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C 

Der federführende Ausschuss für Umwelt, Naturschutz und nukleare  

Sicherheit empfiehlt dem Bundesrat ferner, die folgende 

E n t s c h l i e ß u n g  

zu fassen:  

 

27. a) Die Bundesregierung wird gebeten, sich kurzfristig an die Bundesinge-

nieurkammer sowie die Deutsche Industrie- und Handelskammer und den 

Zentralverband des deutschen Handwerks zu wenden, um die erforderlichen 

Voraussetzungen für die Bestellung und Vereidigung von Sachverständigen 

nach § 2 Nummer 26 Buchstabe a dieser Verordnung zu schaffen. Hierzu 

gehören insbesondere die Bildung mindestens eines Fachgremiums, die Er-

stellung von fachlichen Bestellungsvoraussetzungen und die Bildung eines 

Sachgebietes „Prüfung von Lösungsmittelbilanzen“. 

b) Die Bundesregierung wird um eine Überarbeitung der 41. Verordnung zum 

Immissionsschutzgesetz (41. BImSchV) gebeten. Hierbei sollen die Anfor-

derungen an die Zulassung von Stellen, die gemäß § 2 Nummer 26 Buch-

stabe c der vorliegenden Verordnung als Emissionsmessstellen zur Prüfung 

von Lösungsmittelbilanzen ermächtigt sind, formuliert werden. 

Begründung: 

Zu Buchstabe a: 

§ 6 Absatz 5 der Verordnung fordert für genehmigungsbedürftige Anlagen die 
Überprüfung der Lösungsmittelbilanzen durch öffentlich bestellte und verei-
digte Sachverständige. In § 2 Nummer 26 Buchstabe a wird hierzu auf § 36 
GewO verwiesen.  

In Deutschland erfolgt diese Bestellung durch Kammern, zum Beispiel die In-
dustrie- und Handelskammern oder die Ingenieurskammern. Die Bestellung 
und Vereidigung erfolgt für bestimmte Sachgebiete. Für diese Sachgebiete 
müssen Bestellungsvoraussetzungen formuliert werden. Die Prüfung der Sach-
verständigen erfolgt durch, für das Sachgebiet aufgestellte, Fachgremien. Im 
bundesweiten gemeinsamen Sachverständigenverzeichnis der Industrie- und 
Handelskammer, der Bundesingenieurskammer und weiteren Kammern ist ein 
für die Prüfung von Lösemittelbilanzen einschlägiges Sachgebiet jedoch nicht 
enthalten.  
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Auch im Fachgremienverzeichnis des Instituts für Sachverständigenwesen, in 
dem auch die fachlichen Bestellvoraussetzungen gelistet werden, fehlt ein sol-
cher Eintrag. Das derzeit bestehende Sachgebiet Emissionen und Immissionen 
ist nach den hierfür veröffentlichten fachlichen Bestellungsvoraussetzungen 
sowie den hierin bestellten Sachverständigen nicht für die Prüfung von Lö-
sungsmittelbilanzen einschlägig.  

Demnach gibt es derzeit keine öffentlich bestellten und vereidigten Sachver-
ständigen für diese Tätigkeit und bestehen auch nicht die für eine entsprechen-
de Bestellung erforderlichen Strukturen.  

Nach Auskunft des Instituts für Sachverständigenwesen (IfS) werden für die 
Schaffung dieser Strukturen ca. 15 Monate benötigt. Die Bestellung von Sach-
verständigen würde anschließend jeweils ca. sechs Monate benötigen.  

Da die Sachverständigenprüfungen bei Neuanlagen innerhalb eines Jahres und 
bei bestehenden Anlagen innerhalb von drei Jahren erfolgen sollen, müssen die 
erforderlichen Bekanntgabestrukturen nunmehr geschaffen werden.  

Zu Buchstabe b: 

Derzeit erfolgt bei der Zulassung dieser Messstellen eine Prüfung auf die Fach- 
und Sachkunde hinsichtlich ihrer Messaufgaben. Diese beschäftigen sich mit 
Messungen und Analysen und nicht mit der Bilanzierung von in Anlagen ver-
wendeten Stoffen. Das Wissen über Verfahrensprozesse in einer Anlage und 
die für Messungen notwendigen natur- und ingenieurswissenschaftlichen 
Fachkenntnisse erleichtern zwar die Auseinandersetzung mit einer Lösungsmit-
telbilanz. Die richtige Anwendung der in Anhang V der 31. BImSchV erstell-
ten Vorgehensweise ist damit jedoch nicht sichergestellt. Hierzu bedarf es einer 
vertieften Einarbeitung und Auseinandersetzung mit der 31. BImSchV. Zum 
Nachweis, dass diese Sach- und Fachkunde bei Messstellen ebenfalls vorliegt 
müssen die entsprechenden Zulassungsvoraussetzungen in der 41. BImSchV 
erweitert werden. 

 


